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Benützungsvereinbarung Kulturhaus Stelzhamermuseum Pramet
abgeschlossen zwischen dem Verein Kulturhaus Stelzhamermuseum Pramet und dem ausstellenden 
Künstler/der ausstellenden Künstlerin, Name……………………………………………………………………………………… 
Anschrift …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Gegenstand vorliegender Vereinbarung ist die Nutzung des Ausstellungsraumes im Kulturhaus Stelzhamermuseum Pramet, der direkt an den Museumsraum zu Franz Stelzhamer anschließt, zum Zwecke einer temporären Ausstellung.
1) Künstler/Künstlerin akzeptiert, dass in den Drucksorten des Vereins Kulturhaus Stelzhamermuseum Pramet wie Jahresprogramm, Einladungen und Plakaten, die zur Ausstellung vom Verein Kulturhaus Stelzhamermuseum Pramet gedruckt und bezahlt werden, auch andere Veranstaltungen des Vereins wie Lesungen u.ä. mitbeworben werden.
2) Künstler/Künstlerin akzeptiert, dass während der Ausstellung im selben Raum auch andere Veranstaltungen wie Lesungen und Musikabende stattfinden.
3) Die für die Bewerbung der Ausstellung von Künstler/Künstlerin zur Verfügung gestellten digitalen Bilddaten der Kunstwerke werden dem Verein Kulturhaus Stelzhamermuseum Pramet für seine Drucksorten wie das Jahresprogramm, die Einladungen und Plakate unentgeltlich zur Verfügung gestellt und dürfen vom Verein Kulturhaus Stelzhamermuseum Pramet zur Bewerbung an die Presse weiter gegeben werden. 
4) Künstler/Künstlerin gewährleistet dem Verein Kulturhaus Stelzhamermuseum Pramet, dass durch den Abdruck der zur Verfügung gestellten Bilddaten in den Drucksorten des Vereins Kulturhaus Stelzhamermuseum Pramet wie im Jahresprogramm, in den Einladungen und Plakaten auch keine Ansprüche durch Dritte wie Fotografen, VBK bzw. Bildrecht GmbH u.a. an den Verein Kulturhaus Stelzhamermuseum Pramet anfallen.
5) Die zur Bewerbung zur Verfügung gestellten Bilddaten müssen Kunstwerke zeigen, die dann auch im Original in der Ausstellung zu sehen sein werden.
6) Künstler/Künstlerin übernehmen zur Gänze den Transport, sowohl den Hintransport als auch den Rücktransport ihrer Kunstwerke.
7) Sowohl Hintransport als Rücktransport der Kunstwerke müssen im Einvernehmen mit dem Verein Kulturhaus Stelzhamermuseum Pramet zeitgerecht zum Ausstellungsaufbau und Ausstellungsabbau erfolgen.
8) Die Auswahl der Kunstwerke und die Hängung im Kulturhaus Stelzhamermuseum Pramet sowie die Einstellung der Beleuchtung erfolgt im Einvernehmen mit dem Verein Kulturhaus Stelzhamermuseum Pramet.
9) Die Kunstwerke sind zu keinem Zeitpunkt der Ausstellung, während des Transportes zu und von der Ausstellung versichert. Der Künstler/die Künstlerin trägt das Risiko und stellt auch keine Ansprüche, falls ein Schaden am Kunstwerk entsteht
10) Künstler/Künstlerin hat seine/ihre Kunstwerke hängefertig d.h. bereits gerahmt, passepartouriert, mit Aufhängevorrichtung u.ä. versehen zur Verfügung zu stellen.
11) Der Erlös aus dem Verkauf von Kunstwerken im Rahmen der Ausstellung geht zu 80% an Künstler/Künstlerin und zu 20% an den Verein Kulturhaus Stelzhamermuseum Pramet.
12) Mit seiner / ihrer Unterschrift erklärt sich Künstler/Künstlerin mit allen Punkten vorliegender Benützungsvereinbarung einverstanden.
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